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— 12 Liegen die Voraussetzungen des §58 vor?

Die Sache an ein gesellschaftliches Gericht über
geben, weil das Vergehen nicht erheblich gesell
schaftswidrig ist, zudem eine wirksame erzieherische 
Einwirkung erwartet werden kann.

Mitteilung an den Staatsanwalt^ den Geschädigten, 
den Beschuldigten, bei Jugendlichen auch an Erzie
hungsberechtigte und Organ der Jugeridhilfe (§§59; 
70 Abs. 3; 71).
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Durchführung der Beratung kontrollieren und Ent* 
Scheidung des gesellschaftlichen Gerichts den Akten 
zu heften.
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